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©  Zur  Verbesserung  der  Verbindung  zwischen  Ver- 
bindungskabeln  (38)  und  einer  Kappe  (11)  eines 
Zündverteilers  sowie  zur  Herstellung  solcher  Verbin- 
dungsmittel  werden  die  Verteilerelektroden  (29)  und 
die  Mittelelektrode  (31)  in  die  Kappe  (11)  einsteckbar 
ausgeführt  und  dort  durch  Fixierelemente  (53,72;59) 
lösbar  fixiert. 

Zur  Begrenzung  der  benötigten  Zündenergie  ist 
die  Verbindung  zwischen  Mittelelektrode  (31)  und 
einer  Läuferelektrode  (17)  elektrisch  leitend  ausge- 
führt.  Die  Mittelelektrode  (31)  ist  dabei  so  ausgebil- 
det,  daß  deren  Kontaktteil  (49)  zur  Läuferelektrode 
(17)  nach  der  Lösung  der  Mittelelektrode  (31)  von 
der  Kappe  (11)  austauschbar  ist. 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  

□  

Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
AnspruchsgeDühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  j  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Rechercnenbencht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  ersteilt. 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlicn: 

s i e h e   S e i t e   -B -  

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bencht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 
nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG  A  POSTERIORI 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen an  die  Eintheitlichtkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, nämlich: 

1.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1-3 ,8-10  :  Z ü n d v e r t e i l e r   mit  a u s t a u s c h -  
baren  E lek t rode   und  s p e z i e l l e r  
M i t t e l e l e k t r o d e   . 

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   4-7  :  Z ü n d v e r t e i l e r   mit  a u s t a u s c h b a r e n  
E lek t roden   und  E n t s t ö r w i d e r -  
s tänden  in  den  E l e k t r o d e n .  
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